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Zwischen 
 
MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH (im Folgenden Netzbetreiber) 
Rheinpromenade 3a 
D- 40789 Monheim am Rhein 
 
und 
Eheleuten/ 
Frau/Herrn/Fir
ma 

 
  Anschlussnehmer/in 

  

 Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 
  

 Telefon/Fax  Geburtsdatum 
  

 E-Mail (freiwillige Angabe) ggf. Registergericht/-nummer 
ggf. vertreten 
durch  

  

 (Kopie der Vollmacht als Anlage beifügen) 
 
wird folgender Vertrag geschlossen über (bitte ankreuzen) 

 den Neuanschluss, 
 die Änderung eines bestehenden Netzanschlusses, 
 einen bestehenden Netzanschluss, 
 einen provisorischen Anschluss. 
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1) Netzanschluss:  (bitte ankreuzen)
 überwiegend private Nutzung 
 überwiegend gewerbliche Nutzung, voraussichtlicher Jahresverbrauch: ________________ kWh 

40789 Monheim am Rhein 
Straße, Hausnummer PLZ 

ggf. Telefon/Fax Gemarkung Flur Flurstücknummer 

2) Kundennummer: (vom Netzbetreiber einzutragen) ________________________________________

3) Grundstückseigentümer ist mit Anschlussnehmer: (bitte ankreuzen)
 identisch 
 nicht identisch (schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers/Erbbauberechtigten 

als 
   Anlage 2 beifügen) 

4) Netzebene: (bitte ankreuzen)  NS   NS Umspannung 

5) Vorzuhaltende elektrische Leistung am Netzanschluss   Wirkleistung:  _______  
kW
oder Anzahl der Wohneinheiten   Anzahl Wohneinheiten: _______  
Stück

6) Eigentumsgrenze, Ende des Netzanschlusses: (bitte ankreuzen)
  Hausanschlusssicherung 
  abweichend  (bitte definieren) 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

7) Gewünschter Ausführungstermin / Wertersatz bei Widerruf
 Nächstmöglicher Zeitpunkt   ab dem __________________(Datum) 

Bei Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB, d. h. natürlichen Personen, die den Netzanschlussvertrag zu 
überwiegend privaten Zwecken abschließen: 
Für den Fall, dass die Erbringung der Leistungen zur Herstellung des Netzanschlusses vor Ablauf der Widerrufsfrist (14 
Tage ab dem Tage des Vertragsschlusses) beginnen soll, erkläre ich im Hinblick auf mein Widerrufsrecht nach Anlage 3 
zusätzlich (falls gewünscht, bitte ankreuzen): 

 Ich verlange ausdrücklich, dass die Erbringung der Leistungen nach diesem Vertrag – soweit 
möglich – schon vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen soll. Für den Fall, dass ich mein Wider-
rufsrecht ausübe, schulde ich dem Netzbetreiber für die bis zum Widerruf erbrachten 
Leistungen gemäß § 357 Abs. 8 BGB einen angemessenen Betrag als Wertersatz. 

Ort



VS_NS1 Netzanschlussvertrag Strom 
(nach NAV) 

Datei: VS_NS1.doc Version und Stand: 3.0/17.10.2022 Seite 3 von 5 

Hinweis: Dieses Dokument ist nur im digitalen Organisationshandbuch der MEGA aktuell! 

8) Voraussichtlicher Zeitbedarf für die Herstellung des Anschlusses: _____ Wochen ab Vertragsschluss
unter der Voraussetzung, dass der Anschlussnehmer die baulichen Gegebenheiten für die sichere Errichtung des Netzanschlusses
geschaffen hat (vom Netzbetreiber einzutragen). 

9) Zukünftiger Stromlieferant: ____________________________________________________________
Hinweis: Wenn Sie keinen Stromlieferanten eintragen, durch den die Belieferung erfolgt, und dem 
Netzbetreiber auch anderweitig kein Lieferant benannt wird, erfolgt die Versorgung mit elektri-
scher Energie zum privaten Verbrauch bzw. zum gewerblichen Jahresverbrauch von weniger als 
10.000 kWh durch den örtlichen Grundversorger (§ 36 EnWG) zu dessen veröffentlichten Bedin-
gungen. Grundversorger ist zurzeit die MEGA GmbH. Sofern am Netzanschluss elektrische Energie 
zu überwiegend gewerblichen Zwecken mit einem voraussichtlichen Verbrauch von mehr als 
10.000 kWh entnommen werden soll, tritt ausnahmsweise die Ersatzversorgung mit Energie ge-
mäß § 38 Abs. 1 EnWG durch den Grundversorger ein. 

10) ID der Marklokation: (vom Netzbetreiber einzutragen) _______________________________________
(falls bei Vertragsschluss bekannt, sonst Zählerbezeichnung) oder Aufstellungsort des Zählers
(ggf. Skizze beifügen)
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§ 1. Vertragsgegenstand
1) Dieser Vertrag regelt den Anschluss der elektrischen Anlage an das Niederspannungsnetz und

dessen weiteren Betrieb nach Maßgabe der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) und
den Ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers. Dieser Vertrag gilt nicht für den Anschluss von
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien und aus Grubengas.

1) Die Netznutzung, die Steuerbarkeit von Verbrauchseinrichtungen sowie die Belieferung mit
elektrischer Energie bedürfen separater vertraglicher Regelungen. Das Recht zur Nutzung des An-
schlusses zur Entnahme von elektrischer Energie ist in der NAV sowie den Ergänzenden Bedin-
gungen des Netzbetreibers näher ausgestaltet.

§ 2. Netzanschlusskosten; Inbetriebsetzung; Sonderleistungen
1) Das Entgelt für die Herstellung/Änderung des o. g. Netzanschlusses (bitte ankreuzen)

beträgt ____________ € und ist vom Anschlussnehmer an den Netzbetreiber zu entrichten 
wurde bereits gezahlt. 

2) Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage ist gesondert gemäß den Ergänzenden Bedingungen
zu vergüten. Das gleiche gilt für vom Anschlussnehmer in Auftrag gegebene Sonderleistungen
(z. B. Errichtung der elektrischen Anlage).

§ 3. Baukostenzuschuss
Der für den o. g. Netzanschluss vom Anschlussnehmer an den Netzbetreiber zu entrichtende Bau-
kostenzuschuss  (bitte ankreuzen) 

entfällt  (vorzuhaltende Leistung von weniger als 30 kW) 
beträgt ____________ € und ist vom Anschlussnehmer an den Netzbetreiber zu entrichten 
wurde bereits gezahlt. 

§ 4. Vertragsdauer; Kündigung; Mitteilung über Eigentumswechsel
1) Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann mit einer Frist von einem Monat

auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Eine Kündigung durch den Netzbetreiber
ist nur möglich, soweit eine Pflicht zum Netzanschluss nach § 18 Abs. 1 Satz 2 EnWG nicht besteht.

2) Das Recht des Netzbetreibers zur fristlosen Kündigung gemäß § 27 NAV bleibt unberührt.
3) Die Kündigung bedarf der Textform.
4) Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, dem Netzbetreiber jede Änderung der Eigentumsverhält-

nisse an der elektrischen Anlage oder am angeschlossenen Objekt (Grundstück/Gebäude) in Text-
form unverzüglich mitzuteilen.
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§ 5. Allgemeine und Ergänzende Bedingungen  
Die Regelungen dieses Vertrages beruhen auf den derzeitigen rechtlichen und energiewirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, insbesondere der als Anlage 1 Verordnung über Allgemeine Bedingungen für 
den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspan-
nungsanschlussverordnung – NAV) sowie den Ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers, die im 
Internet unter www.mega-monheim.de veröffentlicht sind. 
 
 
Unterschriften 
 
Monheim am Rhein,   
Ort, Datum  Ort, Datum 
   
Unterschrift  Unterschrift 
MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gas-
versorgung GmbH 

  

Unternehmen (Netzbetreiber)  Unternehmen/Stempel (Anschlussneh-
mer/in) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1: Ergänzende Bedingungen 
Anlage 2: Zustimmungserklärung des Grundstückseigentümers/ Erbbauberechtigten 
Anlage 3: Widerrufsbelehrung sowie Muster-Widerrufsformular (nur für Verbraucher i. S. d. § 13 BGB) 

Anlage 4:  Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für 
die Elektrizitätsversorgung in Niederdruck vom 01.11.2006 (Niederdruckanschlussverord-
nung, NDAV) 

Anlage 5: Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

http://www.mega-monheim.de/
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Ergänzende Bedingungen  
der MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH  

zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den 
Netzanschluss und dessen Nutzung für die 

Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (NAV) 

1. Art des Netzanschlusses gemäß § 7 NAV 
1.1. Die Spannung beträgt am Ende des Netzanschlusses bei Drehstrom etwa 400 oder 230 V und bei 

Wechselstrom etwa 230 V. Die Frequenz beträgt etwa 50 Hertz. Bei der Wahl der Stromart 
werden die Belange des Anschlussnehmers im Rahmen der jeweiligen technischen 
Möglichkeiten angemessen berücksichtigt. 

1.2. Herstellung und Veränderung des Netzanschlusses sowie eine Erhöhung der Leistung am 
Netzanschluss sind vom Anschlussnehmer unter Verwendung der zur Verfügung gestellten 
Formulare zu beantragen. 

1.3. Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, und jedes Gebäude, dem 
eine eigene Hausnummer zugeteilt wurde, ist über einen eigenen Netzanschluss an das 
Versorgungsnetz anzuschließen, soweit keine berechtigten Interessen des Anschlussnehmers 
(wie z. B. eine rechtlich zulässige bauliche oder elektrische Verbindung zwischen den Gebäuden) 
entgegenstehen. 

1.4. Netzanschlusseinrichtungen bei nicht ständig bewohnten Objekten (z. B. Ferienhäuser, 
Bootshäuser, Kleingartenanlagen) werden grundsätzlich außerhalb von Gebäuden errichtet. 
 

2. Zahlungspflichten 
Für den erstmaligen Anschluss und bei einer Erhöhung oder Änderung der Leistungsanforderung 
sind vom Anschlussnehmer die Kosten für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses 
gemäß § 9 NAV und unter den Voraussetzungen des § 11 NAV Baukostenzuschüsse zu zahlen. 

3. Baukostenzuschuss (BKZ) gemäß § 11 NAV 
3.1. Der von dem Anschlussnehmer als BKZ zu übernehmende Kostenanteil bemisst sich nach dem 

Verhältnis, in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe der 
Leistungen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen 
oder auf Grund der Verstärkung insgesamt vorgehalten werden können. Dabei wird nur der Teil 
der Leistungsanforderung berücksichtigt, der 30 kW übersteigt. Der Durchmischung der 
jeweiligen Leistungsanforderungen wird Rechnung getragen. 

3.2. Der BKZ errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen 
Verteileranlagen erforderlich sind. Die örtlichen Verteileranlagen sind die für die Erschließung 
des Versorgungsbereiches notwendigen Niederspannungsanlagen und Transformato-
renstationen, die nicht einem einzelnen Netzanschluss zuzuordnen sind. 

3.3. Der Versorgungsbereich entspricht dem Netzbereich des Netzbetreibers. 
Der BKZ wird auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten 
pauschal berechnet. 

3.4. Zur Berechnung des BKZ werden 50 % der Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der 
örtlichen Verteileranlagen des zuordenbaren Versorgungsbereichs notwendig sind, angesetzt. 
Der vom Anschlussnehmer zu übernehmende Baukostenzuschuss bemisst sich nach Maßgabe 
der an dem betreffenden Netzanschluss für die darüber versorgten Anschlussnutzer 
vorzuhaltenden Leistung unter Berücksichtigung der Durchmischung. 

3.5. Die jeweiligen Beträge sind im Preisblatt (Anlage 1) ausgewiesen. Der Anschlussnehmer zahlt - 
auch wenn keine bauliche Veränderung des Netzanschlusses notwendig ist - einen weiteren BKZ, 
wenn seine Leistungsanforderung erheblich über das der ursprünglichen Berechnung zugrunde 
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liegenden Maß erhöht. Eine erhebliche Erhöhung ist dann anzunehmen, wenn der weitere BKZ 
in einem angemessenen Verhältnis zu dem Aufwand der Erhebung steht. Die Berechnung erfolgt 
nach den vorgenannten Grundsätzen. 
 

4. Kosten gemäß § 9 NAV 
4.1. Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Kosten für die Herstellung des 

Netzanschlusses, d.h. die Verbindung des Verteilernetzes mit der elektrischen Anlage, beginnend 
an der Abzweigstelle des Niederspannungsnetzes und endend mit der Hausanschlusssicherung, 
es sei denn, im Netzanschlussvertrag wurde eine abweichende Vereinbarung getroffen. 

4.2. Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber weiterhin die Kosten für Änderungen des 
Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung der elektrischen Anlage erforderlich 
oder aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden. Wird der 
Netzanschlussvertrag gekündigt und/oder der Netzanschluss vom Netz getrennt und 
zurückgebaut, trägt der Anschlussnehmer die Kosten für die Trennung des Netzanschlusses vom 
Netz sowie dessen Rückbau. 

4.3. Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Kosten für die Herstellung des 
Anschlusses nach tatsächlichem Aufwand. 

4.4. Verändern sich die Eigentumsverhältnisse nachträglich in der Art und Weise, dass der 
Netzanschluss über Grundstücke Dritter verläuft, ist der Anschlussnehmer verpflichtet die 
Kosten einer deswegen erforderlichen Verlegung zu tragen, insbesondere wenn der Dritte 
berechtigt die Verlegung des Netzanschlusses oder von Leitungen auf Kosten des Netzbetreibers 
fordert. 

5. Provisorische Anschlüsse 
5.1. Montage und Demontage von provisorischen Netzanschlüssen werden nach tatsächlichem 

Aufwand abgerechnet.  
5.2. Provisorische Anschlüsse dürfen maximal für eine Dauer von zwölf Monaten betrieben werden. 

Eine Verlängerung bedarf der Zustimmung des Netzbetreibers. 
5.3. Im Übrigen gelten die allgemeinen Bedingungen. 

 
6. Vorauszahlungen für Netzanschlusskosten und BKZ; §§ 9 Abs. 2, 11 Abs. 6 
NAV 
6.1. Der Netzbetreiber verlangt für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses 

Vorauszahlungen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, 
dass der Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt. Der Netzbetreiber nimmt einen solchen Fall regelmäßig an, wenn derselbe 
Anschlussnehmer innerhalb der letzten 24 Monate seinen Verbindlichkeiten gegenüber dem 
Unternehmen des Netzbetreibers nicht, unvollständig oder teilweise nur aufgrund von 
Mahnungen nachgekommen ist. Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Netzbetreiber 
eine Vorauszahlung für den BKZ verlangen. 

6.2. Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beantragt, kann der 
Netzbetreiber angemessene Abschlagszahlungen verlangen. 

7. Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage gemäß § 14 NAV 
7.1 Jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage erfolgt gemäß § 14 NAV und ist beim 

Netzbetreiber unter Verwendung eines von diesem zur Verfügung gestellten Vordruckes zu 
beantragen. 

7.2 Für jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage werden durch den Netzbetreiber die hierfür 
entstehenden Kosten nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung gestellt. 

7.3 Der Anschlussnehmer zahlt für jeden vergeblichen Versuch einer von ihm beantragten 
Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage die tatsächlich entstandenen Kosten, wenn die 
Inbetriebsetzung aufgrund von Mängeln an der Anlage oder aus anderen vom Anschlussnehmer 
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verursachten Gründen nicht möglich ist. 
7.4 Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage setzt die vollständige Bezahlung des BKZ und der 

Netzanschlusskosten voraus. 
7.5 Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer hat dem Netzbetreiber sowie die 

Messstellenbetreiber eine beabsichtigte Stilllegung des Netzanschlusses unverzüglich 
mitzuteilen. 

8. Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung gemäß 
§ 24 NAV 
8.1. Die Kosten einer Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der 

Anschlussnutzung gemäß § 24 NAV sind dem Netzbetreiber vom Anschlussnehmer oder 
Anschlussnutzer oder im Falle des § 24 Abs. 3 NAV vom Lieferanten oder Anschlussnutzer zu 
ersetzen. Werden die Kosten dem Anschlussnehmer oder -nutzer in Rechnung gestellt, erfolgt 
dies nach tatsächlichem Aufwand. 

8.2. Die Aufhebung der Unterbrechung setzt voraus, dass die Gründe für die Einstellung 
vollumfänglich entfallen sind und wird vom Netzbetreiber von der Bezahlung der 
Unterbrechungs- und Wiederherstellungskosten abhängig gemacht. 

8.3. Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der Versorgung trotz 
ordnungsgemäßer Termins- und Ersatzterminankündigung unmöglich, kann der Netzbetreiber 
dem Anschlussnehmer oder -nutzer, gegenüber dem die Ankündigung erfolgte, die dadurch 
entstehenden Kosten nach tatsächlichem Aufwand berechnen, es sei denn, der 
Anschlussnehmer oder -nutzer hat die Umstände, die zur Entstehung dieser Kosten geführt 
haben, nicht zu vertreten. 

9. Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen gemäß § 22 Abs. 2 NAV 
Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen des 
Netzbetreibers gemäß § 22 Abs. 2 Satz 6 NAV zu tragen. Diese sind dem Netzbetreiber nach 
tatsächlichem Aufwand zu erstatten. 

10. Technische Anschlussbedingungen gemäß § 20 NAV 
10.1. Die technischen Anforderungen des Netzbetreibers an den Netzanschluss und andere 

Anlagenteile sowie an den Betrieb der elektrischen Anlagen einschließlich Eigenanlagen sind in 
den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers als Anlage 2 zu diesen Bedingungen 
festgelegt und können unter www.mega-monheim.de eingesehen werden. 

10.2. In den Technischen Anschlussbedingungen sind die Verbrauchsgeräte aufgeführt, deren 
Nutzung von der vorherigen Zustimmung durch den Netzbetreiber abhängig gemacht wird. Die 
Zustimmung ist rechtzeitig zu beantragen. 

11. Zahlung und Verzug, Mahnkostenpauschale gemäß § 23 NAV 
11.1. Rechnungen und Abschlagsforderungen des Netzbetreibers werden zwei Wochen nach Zugang 

der Zahlungsaufforderung fällig. Bei Zahlungsverzug kann der Netzbetreiber, wenn er erneut zur 
Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch 
entstandenen Kosten dem Anschlussnehmer oder -nutzer nach tatsächlichem Aufwand in 
Rechnung stellen. 

12. Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Netzbetreiber kostenfrei zu entrichten. 
Maßgeblich für die rechtzeitige Erfüllung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung 
beim Netzbetreiber.  
Haftung für Schäden bei Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten 
und in sonstigen Fällen. 

 

http://www.mega-monheim.de/
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12.1 Der Netzbetreiber haftet gegenüber dem Anschlussnehmer aus Vertrag oder aus unerlaubter 
Handlung für Schäden, die der Anschlussnehmer durch eine Unterbrechung des 
Netzanschlusses oder durch Unregelmäßigkeiten beim Betrieb des Netzanschlusses sowie des 
Netzes erleidet, entsprechend der Regelung des § 18 NAV.  

12.2 Für Schäden, die nicht aus der Unterbrechung oder Unregelmäßigkeiten in der 
Anschlussnutzung i. S. d. § 18 NAV resultieren, ist die Haftung des Netzbetreibers sowie seiner 
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, 
soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies 
gilt nicht bei 

a) Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

b) der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. 
Kardinalpflichten).  

12.3 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche auf anderen Umständen als 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den 
der Netzbetreiber bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der Vertragsverletzung 
vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die er kannte oder kennen 
musste, hätte voraussehen müssen. Gleiches gilt bei grob fahrlässigem Verhalten einfacher 
Erfüllungsgehilfen (nicht leitende Angestellte) außerhalb des Bereichs der wesentlichen 
Vertragspflichten sowie der Lebens-, Körper- oder Gesundheitsschäden. Die Bestimmungen 
des ProdHaftG bleiben unberührt. 

12.4 Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer hat dem Netzbetreiber einen Schaden 
unverzüglich mitzuteilen. 

13. Verarbeitung personenbezogener Daten 

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten können unter www.mega-monheim.de 
eingesehen oder beim Netzbetreiber angefordert werden. 
 
14. Hinweis zum Streitbeilegungsverfahren (gilt nur für Verbraucher i.S.d. § 
13 BGB) 
14.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, 

Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher), insbesondere zum 
Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens 
(Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit 
Energie oder die Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer 
Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden 
sind zu richten an: MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH, Rheinpromenade 
3a, 40789 Monheim am Rhein, beschwerde@mega-monheim.de. 

mailto:beschwerde@mega-monheim.de
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14.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG zur Durchführung eines 
Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der 
Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 
VSBG bleibt unberührt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der 
Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle 
hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die 
Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren (z.B. nach dem EnWG) zu beantragen, bleibt 
unberührt. 

14.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., 
Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: +49 (0) 30/2757240-0, Telefax: 030/2757240-69, E-
Mail: info@schlichtungsstelle- energie.de; Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de 

14.4. Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice 
der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 
030/ 22480500 oder 01805 101000 (Mo.-Do. 9:00 Uhr - 15:00 Uhr), Telefax: 030/ 22480-323, E-
Mail: verbraucher- service-energie@bnetza.de 

15. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz 
Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der 
Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von 
Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. Weiterführende 
Informationen zu der so genannten Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten Sie unter 
www.bfee-online.de. Sie können sich zudem bei der Deutschen Energieagentur über das Thema 
Energieeffizienz umfassend informieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.energieeffizienz-online.info. 

16. Inkrafttreten 
Diese Ergänzenden Bedingungen zur NAV treten am 01.10.2022 in Kraft. Sie ersetzen die 
früheren Ergänzenden Bedingungen vom 01.03.2019. 

 
 

Anlagen 
Anlage 1: Preisblatt 
Anlage 2: Technische Anschlussbedingungen 
 
 

mailto:info@schlichtungsstelle-energie.de
mailto:info@schlichtungsstelle-energie.de
http://www.schlichtungsstelle-energie.de/
mailto:verbraucherservice-energie@bnetza.de
mailto:verbraucherservice-energie@bnetza.de
http://www.bfee-online.de/
http://www.energieeffizienz-online.info/


VS_NS3 
Zustimmungserklärung des Grund-

stückseigentümers/ Erbbauberechtigten zum 
Netzanschlussvertrag Strom (NAV)

Anlage 2 zum Netzanschlussvertrag Strom (nach NAV) 

Datei: VS_NS3.doc Version und Stand: 2.1/02.11.2022 Seite 1 von 2 

Hinweis: Dieses Dokument ist nur im digitalen Organisationshandbuch der MEGA aktuell! 

An die 

MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH (im Folgenden Netzbetreiber) 

Rheinpromenade 3a, 40789 Monheim am Rhein 

Gemäß § 2 Niederspannungsanschlussverordnung (NAV), einsehbar unter  www.mega-monheim.de, 

haben Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigte sind, die schriftli-

che Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Herstellung und Änderung des Netzanschlusses 

unter Anerkennung der für den Anschlussnehmer und den Grundstückseigentümer damit verbunde-

nen Verpflichtungen beizubringen. Diese Zustimmungserklärung ist erforderlich, um bei einem Ausei-

nanderfallen in der Person des Anschlussnehmers und des Grundstückseigentü-

mers/Erbbauberechtigten dem Netzbetreiber die Ausübung seiner Rechte und Pflichten, insbesonde-

re bei der Herstellung, Änderung und Aufrechterhaltung des weiteren Betriebes des Netzanschlusses 

auch gegenüber dem Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigten zu ermöglichen. Mit der Zustim-

mungserklärung wird der Grundstückseigentümer bzw. der Erbbauberechtigte nicht Schuldner der 

aus dem Netzanschlussverhältnis resultierenden Kosten. 

Dies vorausgeschickt, stimmt der (bitte ankreuzen) 

 Grundstückseigentümer, 
 Erbbauberechtigte, 

Name, Vorname bzw. Firma (Grundstückseigentümer/in / Erbbauberechtigte/r) 

für folgenden Netzanschluss: 

Straße Hausnummer PLZ Ort 

ggf. Telefon/Fax Gemarkung Flur Flurstücknummer 

http://www.mega-monheim.de/
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dem Abschluss des Netzanschlussvertrages zwischen Anschlussnehmer: 

Name, Vorname bzw. Firma (Anschlussnehmer/in) 

mit der Kundennummer (bitte eintragen): 

Kundennummer 

und der Netzbetreiber sowie der Inanspruchnahme seines Grundstücks unter Anerkennung 
der NAV und der Ergänzenden Bedingungen des Netzbetreibers zu. 

Ort, Datum 

Name, Vorname bzw. Firma, Stempel 

Unterschrift Grundstückseigentümer/in / Erbbauberechtigte/r 



VS_NS4 Widerrufsbelehrung  

Anlage 3 zum Netzanschlussvertrag Strom (nach NAV) 

Datei: VS_NS4 Version und Stand: 2.1/02.11.2022 Seite 1 von 2 

Hinweis: Dieses Dokument ist nur im digitalen Organisationshandbuch der MEGA aktuell! 

(für Verbraucher i. S. d. § 13 BGB, d.h. natürliche Personen, die den Netzanschlussvertrag zu überwiegend privaten 
Zwecken abschließen) 
 

der MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH (im folgenden Netzbetreiber) 
 

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu wider-
rufen. 
 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gas-
versorgung GmbH, Rheinpromenade 3a, D – 40789 Monheim am Rhein, Telefon 02173 9520-0,  
E-Mail: netzservice@mega-monheim.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, infor-
mieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wi-
derrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Stan-
dardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen 
ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes verein-
bart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so 
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu 
dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, 
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehe-
nen Dienstleistungen entspricht. 
 

Für den Fall, dass die Dienstleistungen innerhalb von 14 Tagen ab Vertragsschluss aufgenommen 
werden kann, erkläre ich im Hinblick auf mein Widerrufsrecht zusätzlich (falls gewünscht bitte an-
kreuzen): 
 

   Ich verlange ausdrücklich, dass der Netzanschluss – soweit möglich – auch errichtet bzw. ge-
ändert werden soll, wenn die Dienstleistung innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsschluss – also 
vor Ablauf der Widerrufsfrist – erfolgt. Für den Fall, dass der Netzbetreiber seine Dienstleistung 
vollständig erbringt, erlischt mein Widerrufsrecht gemäß § 356 Abs. 4 BGB. 

 
Der Anschlussnehmer bestätigt die Kenntnisnahme der Widerrufsbelehrung. 
 
_____________________________________, den _____________________ 
 
________________________________________________________________ 

            Unterschrift Anschlussnehmer/in  

mailto:netzzugang@mega-monheim.de
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Muster-Widerrufsformular 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zu-
rück.) 

MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH 

Rheinpromenade 3a 
D - 40789 Monheim am Rhein 

Tel.: +49 2173 - 9520 0
E-Mail: netzservice@mega-monheim.de 

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Name des / der Verbraucher(s) / Anschlussnehmer(s)

- Anschrift des / der Verbraucher(s) / Anschlussnehmer(s)

- Unterschrift des / der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Ort Datum 

(*)Unzutreffendes streichen. 
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- 

Die DS-GVO sieht u. a. Informationspflichten bei der Erhebung personenbezogener Daten (alle 
Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen) 
vor. Beim Abschluss und der Erfüllung von Verträgen werden gegebenenfalls nicht nur Daten 
unseres Vertragspartners selbst erhoben, sondern z. B. auch von dessen Mitarbeitern, Dienst-
leistern oder Erfüllungsgehilfen (nachfolgend „sonstige Betroffene“), etwa im Rahmen der Be-
nennung als Ansprechpartner. Gerne möchten wir Sie daher als unseren Vertragspartner oder 
als sonstigen Betroffenen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Ihre 
Rechte aus der DS-GVO informieren. Diese Information gilt nicht für die Verarbeitung von Daten, 
die keinen Personenbezug (siehe oben) aufweisen. 

1. Wer ist für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten verantwortlich und 
an wen kann ich mich bei Fragen wenden? 

Verantwortlicher i. S. d. gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (z. B. DS-GVO) für die Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasver-
sorgung GmbH, Rheinpromenade 3 a, 40789 Monheim am Rhein. 

Unser/e Datenschutzbeauftragte/r steht Ihnen für Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten unter datenschutz@mega-monheim.de gerne zur Verfügung.  

2. Welche Arten von personenbezogenen Daten werden verarbeitet? Zu welchen Zwe-
cken und auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung? 

2.1. Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener Daten: 

Daten unseres Vertragspartners: 

• Identifikations- und Kontaktdaten (z. B. Familien- und Vorname, Adresse, Kundennum-
mer, gegebenenfalls Firma, gegebenenfalls Registergericht und -nummer), 

• Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstellungsorts des Zählers, 

• Anschrift und Kontaktdaten (insofern hiervon abweichende zusätzliche die Anschrift 
und Kontaktdaten des Rechnungsempfängers) 

• gegenüber dem Anschlussnehmer die am Ende des Netzanschlusses vorzuhaltende Leis-
tung, 

• Daten zur Identifikation der Entnahme- bzw. Einspeisestelle(n) (z. B. Zählernummer, 
Identifikationsnummer der Marktlokation (Entnahmestelle)), 

• Plandaten (Lageplan, Grundriss) und ggf. weitere Angaben oder Fotos zu Ortsverhält-
nissen 

• Verbrauchs- und Einspeisedaten, 
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• Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten) und 

• Daten zum Zahlungsverhalten. 

Daten von sonstigen Betroffenen (z. B. Mitarbeiter, Dienstleister oder Erfüllungsgehilfen 
unseres Vertragspartners): 

• Kontaktdaten (z. B. Familien- und Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) und 

• Berufs- oder Funktionsbezeichnungen (z. B. Dipl.-Ing., Leiter Netzleitstelle).  

2.2. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten werden zu den folgenden Zwecken auf 
folgender Rechtsgrundlage verarbeitet: 

• Daten unseres Vertragspartners zur Erfüllung des Netznutzungs-, Netzanschluss- und/ 
oder Anschlussnutzungsverhältnisses oder des sonstigen Vertragsverhältnisses mit un-
serem Vertragspartner und die diesbezügliche Durchführung vorvertraglicher Maßnah-
men auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO.  
 

• Daten unseres Vertragspartners und sonstiger Betroffener zur Erfüllung rechtlicher Ver-
pflichtungen (z. B. aus dem MsbG sowie wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorga-
ben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO. 
 

• Daten unseres Vertragspartners und sonstiger Betroffener zur Wahrnehmung von Auf-
gaben, die im öffentlichen Interesse liegen (z. B. aus dem MsbG), auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO. 
 

• Daten sonstiger Betroffener zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses mit unserem Ver-
tragspartner und der diesbezüglichen Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf 
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO, da die Erfüllung des Vertragsverhältnisses mit 
unserem Vertragspartner und die diesbezügliche Durchführung vorvertraglicher Maß-
nahmen sowohl unser berechtigtes Interesse als auch das unseres Vertragspartners dar-
stellt. 

3. Erfolgt eine Offenlegung meiner personenbezogenen Daten gegenüber anderen 
Empfängern? 

Eine Offenlegung bzw. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt – soweit dies im 
Rahmen der unter 2. genannten Zwecke jeweils erforderlich ist – ausschließlich gegenüber fol-
genden Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern:  

• Messstellenbetreiber,  

• Bilanzkreisverantwortliche,  

• Abrechnungs- oder IT-Dienstleister,  

• Beauftragte Tiefbauunternehmen 
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• andere Berechtigte (z. B. Behörden und Gerichte), soweit hierzu eine gesetzliche Ver-
pflichtung oder Berechtigung besteht.  

4. Erfolgt eine Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an oder in Drittlän-
der? 

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an internatio-
nale Organisationen erfolgt nicht. 

5. Für welche Dauer werden meine personenbezogenen Daten gespeichert? 

Personenbezogene Daten werden zu den unter 2. genannten Zwecken solange gespeichert, wie 
dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Bestehen gesetzliche Aufbewahrungspflich-
ten, insbesondere aus dem Handels- und Steuerrecht (§§ 147 AO, 257 HGB) sind wir verpflichtet, 
die Daten bis zum Ablauf dieser Fristen zu speichern. 

6. Welche Rechte habe ich in Bezug auf die Verarbeitung meiner personenbezogenen 
Daten? 

Sie haben uns gegenüber insbesondere folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden per-
sonenbezogenen Daten: 

• Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO), 

• Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden gespeicherten Daten fehlerhaft, ver-
altet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO), 

• Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung 
erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder Sie eine erteilte Ein-
willigung zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen haben 
(Art. 17 DS-GVO), 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 DS-GVO ge-
nannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO), 

• Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten, Sie betreffenden personenbezo-
genen Daten (Art. 20 DS-GVO), 

• Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit 
der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 
Abs. 3 DS-GVO) und 

• Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). 

7. Ist die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vor-
geschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich? Besteht eine Pflicht, die 
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personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche möglichen Folgen hätte die 
Nichtbereitstellung? 

Im Rahmen des Netznutzungs-, Netzanschlusses- und/oder des Anschlussnutzungsverhältnis-
ses oder des sonstigen Vertragsverhältnisses hat unser Vertragspartner uns diejenigen perso-
nenbezogenen Daten (vgl. unter 2.) bereitzustellen, die für den Abschluss des Netznutzungs-, 
Netzanschlusses- und/oder des Anschlussnutzungsverhältnisses oder des sonstigen Vertrags-
verhältnisses und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind. 
Dazu gehören der Natur der Sache nach auch Kontaktdaten von Mitarbeitern oder Dritten (z. B. 
Erfüllungsgehilfen oder Dienstleister), denen sich unser Vertragspartner einvernehmlich mit 
diesen bedient. Ohne die erforderlichen Daten sowie gegenseitige persönliche Kommunikation 
mit den zuständigen Mitarbeitern – bzw. falls unser Vertragspartner es wünscht, weiteren Drit-
ten – kann das Netznutzungs-, Netzanschluss- und/oder das Anschlussnutzungsverhältnis oder 
das sonstige Vertragsverhältnis gegebenenfalls nicht abgeschlossen bzw. erfüllt werden.  

8. Erfolgt eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling? 

Zum Abschluss und zur Erfüllung des Netznutzungs-, Netzanschluss- und/oder Anschlussnut-
zungsverhältnisses oder des sonstigen Vertragsverhältnisses findet keine automatisierte Ent-
scheidungsfindung einschließlich Profiling statt. 

9. Aus welchen Quellen stammen die verarbeiteten personenbezogenen Daten? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des Netznutzungs-, Netzan-
schluss- und/oder Anschlussnutzungsverhältnisses oder des sonstigen Vertragsverhältnisses 
mit unserem Vertragspartner von diesem oder von Ihnen erhalten. Wir verarbeiten auch perso-
nenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. aus Grundbüchern, Han-
delsregistern, und dem Internet zulässigerweise gewinnen durften. Außerdem verarbeiten wir 
personenbezogene Daten, die wir zulässigerweise von Unternehmen innerhalb unseres Kon-
zerns oder von Dritten, z. B. Lieferanten, erhalten. 

 
Verarbeitungen, die wir auf die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Inte-
resse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO liegt, oder auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. 
Art. 6 Abs. 1lit. f) DS-GVO stützen, können Sie uns gegenüber aus Gründen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe widerspre-
chen. Wir werden die personenbezogenen Daten im Falle eines begründeten Wider-
spruchs grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten 
löschen, es sei denn, wir können zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Gel-
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Der Widerspruch ist an die MEGA Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH, Rhein-
promenade 3 a, 40789 Monheim am Rhein, Telefon: 02173 9520-222, Telefax: 02173 9520-150, 
E-Mail: info@mega-monheim.de, zu richten. 

mailto:info@mega-monheim.de
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